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Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt – unter Würdigung der grundsätzlichen Verlän-

gerung des Landesjugendförderplans 2017 bis 2021 auf das Jahr 2022 – die Änderung der 

Umsetzungskontrolle als fortlaufender Evaluationsbericht zur Umsetzung der Bedarfs- und 

Maßnahmeentscheidungen in folgenden Punkten: 

 

Nr.  Maßnahmepunkt/Bedarfsentscheidung Grund der Änderung Begründung 

C. 3.2 

Ein umfassender und zielgerichteter Dialog 
zur Herstellung bedarfsgerechter Rahmen-
bedingungen für die Ausübung der ehren-
amtlichen Tätigkeit und die Steigerung der 
Wertschätzung dieser Arbeit hat stattge-
funden. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf das Jahr 
2018 und 2019 festgesetzt. Aufgrund aktuelle 
personell nicht zur Verfügung stehender Ressour-
cen wurde mit der Maßnahme zwar begonnen, 
diese aber aktuell nicht fortgesetzt.  

C 3.4 
 

Es hat eine Steigerung der Bedeutung und 
eine direkte Befassung mit dem ehrenamt-
lichen Engagement im Bereich der Aus- 
und Fortbildung für Lehr-und Fachkräfte 
der sozialen Arbeit stattgefunden. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 
2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Aufgrund 
aktuelle personell nicht zur Verfügung stehender 
Ressourcen wurde mit der Maßnahme zwar 
begonnen, diese aber aktuell nicht fortgesetzt.  Es 
handelt sich um die zweite Verlängerung der 
Maßnahme 

D 1.6 
 

Das qualitative Berichtswesen für die 
Bildungsarbeit in der EJBW ist entwickelt. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 
2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Mit der Umset-
zung wurde erst in 2019 begonnen. Notwendige 
Abstimmungsbedarfe und die Auswirkungen der 
CORONA –Pandemie erfordern mehr Zeitressour-
cen zur Umsetzung. Es handelt sich um die zweite 
Verlängerung der Maßnahme.     

D 
1.11 

 

Es sind pädagogische Gesamtkonzeptio-
nen  in den Jugendbildungseinrichtungen 
als Schlüsselinstrument zur Berücksichti-
gung der verbindlichen Definitionsaspekte 
erarbeitet. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 
2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Mit der Umset-
zung wurde erst Ende 2019 im Rahmen einer 
fachlichen Begleitung durch einen externen Part-
ner begonnen. Die fachliche Begleitung soll über 
die gesamte Laufzeit des LJFP an der Erfüllung 
der Maßnahme weiterarbeiten. 

D 
1.12 

 

Es sind Qualitätssicherungs- und Quali-
tätsentwicklungsprozesse in den Jugend-
bildungseinrichtungen (Qualitätsmanage-
mentsysteme) zur  bewussten Steuerung 
etabliert. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 
2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Mit der Umset-
zung wurde erst Ende 2019 im Rahmen einer 
fachlichen Begleitung durch einen externen Part-
ner begonnen. Die fachliche Begleitung soll über 
die gesamte Laufzeit des LJFP an der Erfüllung 
der Maßnahme weiterarbeiten. 

D 
1.13 

 

Es sind Qualitätsstandards für internationa-
le Jugendarbeit als landesweites Rahmen- 
und Handlungskonzept erarbeitet und 
beschlossen. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes in das 
Jahr 2021 

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 
2018 und 2019 vorgesehen. Mit der Umsetzung 
wurde erst in 2019 begonnen. Die Erarbeitung 
verzögert sich ein weiteres Mal aufgrund der 
Auswirkungen der CORONA Pandemie. Es han-
delt es sich um eine nochmalige Verlängerung. Es 
ist mit der Fertigstellung im Juni 2021 zu rechnen.    

E 2.3 

Erfahrungsräume zum Erleben städtisch 
geprägten Lebens und Lebensqualität der 
ländlichen Regionen sind ermöglicht 
worden. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 
2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der Um-
setzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung der 
Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.  

F 1.7 
Eine Verjüngung von Vorstandsstrukturen 
kultureller (Jugend)Verbände hat stattge-
funden. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 
2018, 2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der 
Umsetzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung 
der Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.  
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G 1.5 

Ein jugendorientierter öffentlicher Diskurs 
unter Einbezug unterschiedlicher soziokul-
tureller Milieus über relevante Themen und 
Herausforderungen zur Ermöglichung 
politischen Lernens hat stattgefunden. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 
2018, 2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der 
Umsetzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung 
der Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.  

G 2.8  
Politisches Lernen durch eine Verbindung 
von formaler und nonformaler politischer 
Bildung wurde ermöglicht. 

Verlängerung des Umset-
zungszeitraumes auf die 
Gesamtlaufzeit des LJFP 

Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 
2018, 2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der 
Umsetzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung 
der Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.  

 

 

 
 
Abstimmung:  15 Ja-Stimmen 
   0 Nein-Stimmen  
   0 Enthaltungen 
 
 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 


